
Sozialpartnermodelle nun etabliert 
Nachdem mit dem am 1. Januar 2018 in 
Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungs-
gesetz (BGBl I, 3214) die Möglichkeit 
eröffnet wurde, auf tarifvertraglicher Ebene 
echte reine Beitragszusagen in der betrieb-
lichen Altersversorgung, sogenannte 
Sozialpartnermodelle, zu vereinbaren, sind 
die ersten mittlerweile von Tarifvertrags-
parteien geschlossen und installiert.

Zum einen erlauben die Sozialpartnermo-
delle aufgrund der fehlenden Garantie eine 
renditeträchtige Kapitalanlage. Zum anderen 
besteht für die Arbeitgebenden keine 

Einstandsverpflichtung im Falle sinkender 
Leistungen. Umfangeiche Puffermechanis-
men sollen das Risiko sinkender Leistungen 
für die Rentner und Rentnerinnen signifikant 
reduzieren.

Der Puffer aus Sicherungsbeiträgen
Einer dieser Puffer wird aus sogenannten 
Sicherungsbeiträgen (s. § 23 Abs. 1 
BetrAVG) gebildet. Diese Beiträge und der 
daraus resultierende Puffer werden nicht 
den einzelnen Versorgungsberechtigten 
individuell zugeordnet, sondern dem 
Kollektiv. Der steuerliche Zufluss bei den 
Arbeitnehmenden wird durch § 3 Nr. 63a 
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EStG verhindert. Anders als bei § 3 Nr. 63  
EStG ist in unbeschränkter Höhe kein 
Zufluss gegeben. Dies macht insbesondere 
vor dem Hintergrund dessen Sinn, dass bei 
der Installation von Sozialpartnermodellen 
zu Beginn ein Sicherungsbeitrag als Ein-
malbeitrag/als Folge von Einmalbeiträgen 
in signifikanter Höhe als „Seed Money“ 
genutzt werden kann. 
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Typischerweise werden Sicherungsbeiträge 
entsprechend der Beitragszahlung für den 
einzelnen Begünstigten entrichtet. Die Deut-
sche Aktuarvereinigung hat sich in einem 
Ergebnisbericht aus Mai 2023 mit diversen 
Aspekten von Sicherungsbeiträgen und dem 
daraus resultierenden Puffer befasst. Wir 
greifen ausgewählte Punkte auf. 

Bemessung der Sicherungsbeiträge
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der 
Bemessung von laufenden Sicherungs-
beiträgen. Auch wenn die naheliegende 
Bemessung als Prozentsatz des dem Arbeit-
nehmenden individuell zugeordneten 
Beitrags erfolgt, sollte im Vordergrund 
stehen, dass es sich nicht um DEN Siche-
rungsbeitrag für DEN/DIE Arbeitnehmer/
Arbeitnehmerin A oder B handelt. Es findet 
lediglich eine „zufällige“ Bestimmung der 
Höhe des Sicherungsbeitrags statt, die sich 
an der Höhe des individuell zugeordneten 
Beitrags orientiert (z.B. 5% vom Beitrag für 
jeden einzelnen Arbeitnehmer). Ziel ist es, 
dass das System Sozialpartnermodell, also 
das Kollektiv, durch den aufgebauten Puffer 
geschützt wird. Es kann zwar überlegt wer-
den, ob man eine Aufteilung auf beispiels-
weise einzelne Kohorten vornimmt (soweit 
sinnvoll), aber diese ist nicht zwingend.

Aus Gründen der Handhabbarkeit erscheint 
es hilfreich, bei den dem Tarifvertrag unter-
fallenden Arbeitgebenden – wir unterstellen 
ein einheitliches Sicherungsvermögen –  
arbeitgeberindividuelle laufende Sicherungs-
beiträge nicht zuzulassen. Werden die 
Sicherungsbeiträge mit einem individuellen 
Prozentsatz pro Arbeitgebendem von dem 
seinen Arbeitnehmenden jeweiligen individu-
ell zugeordneten Beitrag erhoben, so ist bei 
späterer Verwendung des Sicherungspuffers 
pro Arbeitgebendem gegebenenfalls auf-
wendig zu ermitteln, inwieweit eine Reduk-
tion von Leistungen beispielsweise durch 
den entsprechenden Sicherungspuffer- 
anteil bei dem einzelnen Arbeitgebenden 
ausgeglichen werden kann. Es käme regel-
mäßig zu verschiedenen Kürzungsquoten, 
was nicht nur die Verwaltung, sondern auch 
die Kommunikation und Akzeptanz des 
Sozialpartnermodells erschweren könnte. 
Daher bietet es sich an, zumindest Arbeit-
gebergruppen mit einheitlicher Bemessung 
des Sicherungsbeitrags zu bilden; in einem 
Flächentarifvertrag mit einer Vielzahl von 
Arbeitgebenden sollte der Sicherungsbeitrag 
für alle Arbeitgebenden einheitlich geregelt 
sein. Man denke diesbezüglich z.B. an in der 
Branche den Arbeitgebenden wechselnde 
Arbeitnehmende.

Multi-Vertrags-Modelle
Eine einheitliche Bemessung von Siche-
rungsbeiträgen sollte möglichst auch dann 
angestrebt werden, wenn beispielsweise in 
Haustarifverträgen geregelte Sozialpartner-
modelle (die sich an den Regelungen eines 
in einem Flächentarifvertrag vereinbarten 
Sozialpartnermodells orientieren) von der 
durchführenden Einrichtung zusätzlich 
aufgenommen werden, wenn diese im 
selben Sicherungsvermögen wie der Flä-
chentarifvertrag geführt werden. Dies gilt 
insbesondere auch bei derartigen „Multi-
Vertrags-Modellen“ unabhängig davon, ob 
der Sicherungsbeitragspuffer derselben 
Kapitalanlage wie das übrige Sicherungs-
vermögen oder ob seine Kapitalanlage dem 
Hedging-Gedanken folgt.
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Einsatzmöglichkeiten des Sicherungs-
puffers
Die Einsatzmöglichkeiten des Sicherungs-
puffers sind vielfältig. Erwähnt seien hier, 
neben dem schon erwähnten Reduzieren –  
also Dämpfen oder gar Vermeiden – von 
Leistungskürzungen, lediglich das Auffüllen 
des Versorgungskapitals zu Rentenbeginn, 
damit die zu Rentenbeginn angestrebte 
Zielgröße erreicht werden kann, oder der 
Ausgleich von Schwankungen vor Renten-
beginn. Hierbei handelt es sich um mög-
liche, nicht um zwingende Verwendungen. 

Die angestrebten Einsatzziele des 
Sicherungspuffers können im Zeitablauf 
variieren. In der Anfangsphase eines Sozial-
partnermodells kann, etwa aus Gründen 
der Akzeptanz des Sozialpartnermodells, 
erwogen werden, in gewissem Umfang den 
Sicherungsbeitragspuffer zur Reduktion 
der Volatilität der Kapitalanlage für die 
Anwärter zu nutzen. Der dafür vorgese-
hene Umfang kann im Zeitablauf (bis auf 
null) abnehmen, um den Sicherungspuffer 
später überwiegend (ausschließlich) für die 
Rentenempfänger einzusetzen.

Hilfreich sind ferner Regelungen zum 
Umgang mit besonders großen Sicherungs-
puffern. Auch hier gibt es verschiedene 
denkbare Möglichkeiten, u.a.: Das den 
Rentnern und Rentnerinnen zugeordnete 
Vermögen kann erhöht werden; das den 
Versorgungsberechtigten individuell zuge-
ordnete Versorgungskapital kann erhöht 
werden oder das Erheben von weiteren 
Sicherungsbeiträgen kann temporär bis 
zum Erreichen einer unteren Grenze des 
Sicherungsbeitragspuffers ausgesetzt 
werden.

Schlussbemerkung
Dem aus den Sicherungsbeiträgen gebilde-
ten Puffer kommt also eine stabilisierende 
Funktion für das Sozialpartnermodell in 
seiner Gesamtheit zu – nicht zwingend 
partizipiert jede begünstigte Person oder 
jede Kohorte von Begünstigten gleicher-
maßen. Die genaue Ausgestaltung der 
Beitragsbemessung sollte vor dem Hinter-
grund der Gesamtkonstruktion erfolgen. 
Auch spielt die konkrete Ausgestaltung der 
Kapitalanlage eine Rolle bei den Überlegun-
gen zur Höhe und Zahlungsfrequenz der 
Sicherungsbeiträge.
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